
  Anlage 1 

COVID 19 - Zusammenstellung der Auswirkungen auf die Kreisschulen 2019/20 sowie Planungen für das 

Schuljahr 2020/21  

Datum  Schuljahr 2019/20  

  

27.02.2020 Personen aus Risikogebieten und Kontaktpersonen, die innerhalb von zwei Wochen entsprechende Krankheitssymptome 
entwickeln, sollen umgehend Kontakt zu einem Arzt aufnehmen und müssen zu Hause bleiben. 

 Die Schule hat Verdachtsfälle dem Gesundheitsamt zu melden; das Gesundheitsamt veranlasst ggf. notwendige Maßnahmen.  

 Verhaltensregeln sind zu beachten wie bspw. Abstandsgebot, Händewaschen, Lüften der Unterrichtsräume.  

 Keine Einschränkung des Schulbetriebs. 

03.03.2020 Klassen- und Studienfahrten u.a. in Risikogebiete müssen abgesagt werden. 

14.03.2020 Schließung aller Schulen ab 17.03.2020 bis zunächst 19.04.2020 sowie Aussetzung aller schulischen Veranstaltungen. 

 Notbetreuung für Kinder an SBBZ mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische oder geistige Entwicklung, auch in den 
Osterferien. 

 Nach Möglichkeit Nutzung von digitalen Hilfsmitteln für einen Fernunterricht. 

17.04.2020 Verlängerung der Schulschließungen bis 03.05.2020. 

29.04.2020 Wiederaufnahme eines eingeschränkten Unterrichtsbetriebs ab 04.05.2020 unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, 
keine Maskenpflicht; Regelungen im Umgang mit Risikogruppen bei den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schüler. 

 Präsenzunterricht zunächst nur von Klassen, die 2020 oder 2021 Abschlussprüfungen haben; an beruflichen Schulen nur 
Abschlussklassen 2020 (mit Ausnahmen). 

 Unterrichtung von Klassen, die nicht vor Ort präsent sind: weiterhin online-Unterricht bzw. über Arbeitspakete. 

 Präsenzunterricht nur in kleinen Lerngruppen. 

 Regelungen für die Schülerbeförderung (SBBZ). 

07.05.2020 Ab 18.05.2020 Öffnung der Schulen für weitere Klassenstufen.  

 Ab 15.06.2020 regelmäßiger Präsenzunterricht aller Klassen, ggf. rollierend falls Raumproblematik. 

  

07.07.2020 Schuljahr 2020/21 

  
 Regelbetrieb vorgesehen (Präsenzunterricht).  

 Weiterhin Hygieneregeln, außerhalb der Unterrichtsräume besteht Maskenpflicht ab der 5.Klasse. 

 Für den Fall erneuter Schulschließungen ist Fernunterricht zu organisieren. 

 


